
SEXUALSTRAFTÄTER Roman 1.* hasst Therapeuten,

liebt Kinder und stellt sich auch noch als Opfer dar.

Sechs Fragen zur
Verwahrung
1. Wer bestimmt, ob ein Straftä- fährdet ist und eine zeitlich be-
ter verwahrt wird? grenzte Freiheitsstrafe deren
Die Verwahrung wird von einem Schutz nicht ausreichend gewähr­
Gericht angeordnet. Sie erfolgt leistet.
immer dann, wenn die Sicherheit
der Bevölkerung durch den be- 2. Kommt ein Verwahrter je
treffenden Täter wei~erhin ge- wieder frei?

•
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Letzte Woche enthüllte der Sonn­tagsBlick, dass ein verwahrter
Pädophiler im begleiteten Urlaub
ungestört und unbewacht mit dem
Zürcher SVP-Politiker Claudio
Schmid (36) telefonieren konnte.
In dem Telefonat sagte Roman T.
(54) unter anderem: «Ja, ich könnte
abhauen. Mein <Wachhund, sitzt im
Restaurant und ich draussen im
Garten.» Darf ein Verwahrter im
Urlaub überhaupt telefonieren?
<<Ja,mit dem Einverständnis der
Begleitperson und wenn keine be­
sonderen Auflagen bestehen», sagt
Michael Rüegg, Sprecher der Zür­
cher Justizdirektion.

Der SonntagsBlick-Bericht löste
ein gros ses Medienecho aus. Ein Teil
der Presse sieht den verwahrten
Pädophilen als Opfer, das von der
SVP politisch instrumentalisiert
wird. Das Amt für Justizvollzug wie­
derum veröffentlichte ein Commu-

nique, in dem es sich dagegen wehrt,
Fehler gemacht zu haben. Von Ro­
man T. gehe kaum eine Gefahr aus.

Recherchen von SonntagsBlick
ergeben ein anderes Bild des Pädo­
philen. Roman T. wurde über 20
Jahre hinweg wiederholt wegen
Unzucht mit Kindern verurteilt.
Auch wenn er dabei nicht gewalttä­
tig vorging - man weiss, dass die
Opfer von Kindsmissbrauch ein Le­
ben lang leiden.

1997 wurde Roman T.wegen sei­
ner Sexualdelikte verwahrt. In der
Haft fiel er seither vor allem durch
seinen Hass auf Therapeuten und
Justiz auf. In den ihm gewährten
Urlauben verstiess er immer wieder
gegen die Regeln.

Juli 2002. Der Psychiatrisch-Psy­
chologische Dienst (PPD) des Justiz­
vollzugs des Kantons Zürich schrieb
deshalb in einem internen Vermerk:
«c...) dass wir vom PPD wegen der
nicht stattgefundenen Fortschritte
28-Stunden-Urlaube nicht befür-

worten können und die Therapie mit
Herrn T. vorläufig sistieren.»

2003. Roman T.wird in die Zuger
Strafanstalt Bostadel verlegt. Er
selbst begründet die Versetzung so:
«Wegen eines gravierenden Vorfalls
seitens des PPD-Therapeuten.»

Daniel M. Waldis (35), der Ende
2004 in Bostadel eine siebenmona­
tige Strafe wegen Vermögensde­
!ikten absass, kennt den Sexual­
straftäte,r aus der gemeinsamen
Haftzeit. «Roman T. erzählte allen
grossspurig, dass er im unbegleite­
ten Urlaub Stricherjungen getrof­
fen hatte, die er jeweils zuvor per
Handy aus dem Gefängnis kontak­
tierte», sagt der heute in Südafrika
lebende Waldis. Laut dem Ex-Häft­
ling brachte Roman T. verbotener­
weise einen Penisvibrator und Sex­
DVDs aus dem Hafturlaub mit. Als
die Sachen konfisziert werden, legt
er dagegen Beschwerde ein. Waldis
weiter: «Als Roman T. einmal im
vollbesetzten Besucherraum einen
Jungen auf den Mund küsste, kam
es fast zu einem Tumult.»

Über die meisten dieser Vorfäl­
le hat Waldis bereits 2006 in

Das Strafgesetzbuch sieht die be­
dingte Entlassung des Verwahrten
vor, sobald zu erwarten ist, dass er
keine weiteren Straftaten begeht. Die
Entlassungspraxis ist sehr restriktiv.
Deshalb hat sich die Zahl der Ver­
wahrten seit 1992 fast verdreifacht.

3. Wer bestimmt, ob ein Ver­
wahrter Urlaub erhält?
Zuständig für die Bewilligung von
Urlaub ist die Vollzugsbehörde des
Kantons, in dem das ursprüngliche




